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05.08.2020 Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Benz

Beschluss:

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Benz beschließt die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes für den Bereich der Gutsanlage Kalsow unter Einbeziehung 
angrenzender Flächen für eine ergänzende Wohnbebauung in zentraler Lage.
Das Plangebiet ist im Übersichtsplan gekennzeichnet und umfasst eine Fläche 
von ca. 2 ha.

Es werden folgende Planungsziele angestrebt:
- Schaffung der planungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
geordnete städtebauliche Entwicklung im Bereich der Gutsanlage Kalsow.
- Schaffung von Baurecht für eine ergänzende Wohnbebauung in zentraler Lage 
innerhalb der Ortslage Kalsow.

2. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

Begründung:
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden im Wesentlichen zwei 
Planungsziele verfolgt, die sich städtebaulich wie folgt begründen.

Das historische Gutshaus Kalsow prägt das Zentrum des Ortes und wird seit der 
Sanierung als altersgerechte Wohnanlage genutzt. Neben dem Angebot an 
ambulanten Pflegeleistungen stehen Räumlichkeiten als öffentliche 
Begegnungsstätte mit Freizeit- und Kulturangebot zur Verfügung. 
Da auf den Grünanlagen im direkten Umfeld der Gutsanlage u.a. Gebäude als 
Nebenanlagen errichtet wurden, die den ursprünglichen Charakter der 
Gesamtanlage beeinträchtigen, besteht ein Planungsziel darin, mit dem B-Plan 
die Voraussetzungen zu schaffen, die dafür Sorge tragen, die Gutsanlage als 
Kulturgut für den Ort Kalsow dauerhaft und unverfälscht zu erhalten und 
Missstände oder Fehlentwicklungen zu verhindern.

Das weitere Planungsziel besteht darin, eine vorhandene Baulandreservefläche 
im OT Kalsow für eine Wohnbebauung auszuweisen. Die zentrale Lage des 
Grundstückes bietet hierfür günstige erschließungstechnische Voraussetzungen, 
aber auch das Potenzial, die Gestaltung des Dorfbildes durch eine Bebauung 
aufzuwerten. Das Umfeld der Planung ist bereits durch eine ortstypische 
Wohnbebauung in Form freistehender Einzel- und Doppelhäuser geprägt.
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Da die Planungsziele ausschließlich der Innenentwicklung des Ortes dienen und 
keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgüter des 
Naturschutzes bestehen, wird der B-Plan im beschleunigten Verfahren nach § 13 
a BauGB aufgestellt. Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Benz wird im Wege 
der Berichtigung angepasst. 

Abstimmungsergebnis:
Anz. stimmber.
Mitglieder

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

9 8 1 0
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